
Die Staatsregierung wird gefragt:

1.  Mit welchen ökologischen Folgen rechnet die Staatsregierung für 
die komplett biotopkartierte Kampenwand durch die Verdopplung 
der Seilbahnkapazität der Kampenwandbahn?   3

2. a) Mit welchen Auswirkungen auf europäisch geschützte Vogelarten 
rechnet die Staatsregierung durch Gondelfahrten bis drei Uhr 
nachts?   3

2. b) Welche europäisch geschützten Vogelarten sind im Bereich der 
Kampenwand bekannt?   4

2. c) Welche Maßnahmen zum verbesserten Schutz der Raufußhühner 
sollen, insbesondere im Winter, ergriffen werden?   4

3. a) Welches Besucherlenkungskonzept ist aufgrund der zu erwartenden 
Probleme durch die Kapazitätssteigerung vorgesehen?   4

3. b) Sollen Ranger zumindest zu stark frequentierten Zeiten die Be-
sucherströme von empfindlichen Bereichen fernhalten?   4

3. c) Ist sichergestellt, dass an Silvester keine Feuerwerkskörper an der 
Gipfelstation der Kampenwand abgebrannt werden?   4

4. a) Wie ist die Erschließung der Kampenwandbahn durch den ÖPNV 
gewährleistet?   4

4. b) Ist sichergestellt, dass die Kapazitätserweiterung nicht auschließlich 
über den motorisierten Individualverkehr erreicht wird?   4

5. a) Wie sehen die Planungen bezüglich des stark steigenden Mountain-
bikebetriebes durch die erhöhten Kapazitäten aus?   5

Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Ludwig Hartmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 11.07.2022

Kapazitätserweiterung der Kampenwandbahn

Der Ersatz der 4er-Kabinen durch 8er-Kabinen bei der Kampenwandseilbahn führt zu 
einer erheblichen Steigerung der Besucherzahlen und wirft damit die Frage nach ei-
ner Obergrenze für die Erschließung von ökologisch empfindlichen Alpengipfeln auf. 
Da die Maßnahme mit staatlichen Fördermitteln verwirklicht werden soll, ist sicherzu-
stellen, dass vermeidbare Auswirkungen auf die empfindliche ökologische Situatíon 
an der Kampenwand unterbleiben.

Drucksache 18 / 2396906.09.202218. Wahlperiode



5. b) Sind entsprechende Wege- und Fahrzeitkonzepte geplant, um die 
Schäden und Konflikte zu minimieren?   5

6. a) Welche Rodungen an Naturwaldflächen sind geplant?   5

6. b) Wie sollen diese Rodungen kompensiert werden?   5

7. a) Hält die Staatsregierung wirkungsvollere Maßnahmen zur Ver-
meidung von Vogelschlag an den Panoramafenstern der Bergstation 
für erforderlich, da die bisher geplanten Greifvogelsilhouetten un-
zureichend sind?   6

7. b) Wie beurteilt die Staatsregierung die Beleuchtung der Stützen, Ge-
bäude und Wege im Hinblick auf den Insektenschutz, dem durch die 
Änderung des Naturschutzgesetzes mehr Bedeutung zugemessen 
wurde?   6

8. a) Welche staatlichen Fördermittel wurden zur Modernisierung der 
Kampenwandbahn beantragt?   6

8. b) An welche Auflagen sind die staatlichen Fördermittel gebunden?   6

Anlage   7

Hinweise des Landtagsamts   11
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 Antwort  
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, dem Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem Staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie  
vom 23.08.2022

1.  Mit welchen ökologischen Folgen rechnet die Staatsregierung für 
die komplett biotopkartierte Kampenwand durch die Verdopplung 
der Seilbahnkapazität der Kampenwandbahn?

Teile der Baumaßnahmen für die Erneuerung der Kampenwandseilbahn betreffen 
ökologisch besonders wertvolle Lebensräume, die in der Alpenbiotopkartierung er-
fasst und nach § 30 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützt sind. 
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 
dieser Bereiche führen können, sind demnach verboten. Für eine Maßnahme kann 
eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen 
werden können oder wenn die Maßnahme aus Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses notwendig ist (Art. 23 Abs. 3 Bayerisches Naturschutzgesetz – 
 BayNatSchG).

Die durch die Realisierung des Vorhabens hervorgerufenen Eingriffe in die ge-
schützten Biotopflächen können bei Beachtung der bescheidmäßig festgesetzten 
Nebenbestimmungen ausgeglichen werden. Die Baumaßnahmen sind unter größt-
möglicher Schonung der geschützten alpinen Rasengesellschaften durchzuführen. 
Die Vegetationssoden sind vorsichtig abzutragen und wiederaufzubringen. Dadurch 
werden die baubedingten Eingriffe minimiert und ausgeglichen. Insoweit bewegen 
sich die ökologischen Folgen hinsichtlich Biotopschutz im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.

Darüber hinaus werden bei Beachtung der bescheidmäßig festgesetzten Neben-
bestimmungen zur zeitlichen Beschränkung des Seilbahnbetriebs sowie zum Konkre-
tisieren und Umsetzen eines Besucherlenkungskonzepts nachteilige Auswirkungen 
des Seilbahnbetriebs auf Natur und Landschaft im Kampenwandgebiet vermieden.

2. a) Mit welchen Auswirkungen auf europäisch geschützte Vogelarten 
rechnet die Staatsregierung durch Gondelfahrten bis drei Uhr 
nachts?

Durch die Umsetzung der Nebenbestimmungen der Bau- und Betriebsgenehmigung 
sowie der in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erläuterten Maßnahmen 
ist eine Schädigung, Störung und Tötung europäisch geschützter Vogelarten mit hin-
reichender Sicherheit auszuschließen.

Insbesondere zur Vermeidung von Störungen der europarechtlich geschützten Vogel-
arten wurden Beschränkungen hinsichtlich Anzahl und Zeiträumen für Betriebs-
fahrten, unterschieden nach regulärem Fahrbetrieb und Sonderfahrten, im Bescheid 
verankert. Nur an zwei Tagen im Jahr (Sonnwendfeier und Silvester) ist eine Talfahrt 
bis drei Uhr des Folgetages zulässig.
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2. b) Welche europäisch geschützten Vogelarten sind im Bereich der 
Kampenwand bekannt?

Auf die als Anlage beigefügte Artenliste aus dem Anhang der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP – Stand 03.08.2020) wird verwiesen.

2. c) Welche Maßnahmen zum verbesserten Schutz der Raufußhühner 
sollen, insbesondere im Winter, ergriffen werden?

Siehe Antwort zu Frage 2 a.

3. a) Welches Besucherlenkungskonzept ist aufgrund der zu erwartenden 
Probleme durch die Kapazitätssteigerung vorgesehen?

Das Besucherlenkungskonzept der Kampenwandseilbahn vom August 2020 ist ge-
mäß Nebenbestimmung in der Bau- und Betriebsgenehmigung bis spätestens zum 
Abschluss der Baumaßnahme von der Bauherrin räumlich und zeitlich zu konkre-
tisieren. Das Konzept ist im fachlichen Austausch mit den Akteuren vor Ort (Ge-
meinde, Almbauern, Jäger, DAV, Gebietskenner, Naturschutzverbände etc.) und in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu erstellen. Insbesondere für die 
Südseite der Kampenwand mit störungssensiblen Artvorkommen und für die Raufuß-
huhnvorkommen sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

3. b) Sollen Ranger zumindest zu stark frequentierten Zeiten die Be-
sucherströme von empfindlichen Bereichen fernhalten?

Für die Besucherlenkung im Alpenraum im Landkreis Rosenheim wurde zum 
01.10.2021 erstmalig eine Gebietsbetreuerstelle besetzt. Ziel der Gebietsbetreuung 
ist es, die Besucherlenkung im Alpenraum und damit den Schutz der heimischen Tier-
welt zu verbessern. Erholungssuchende sollen das Gebirge erleben, begreifen und 
erfahren sowie Sport ausüben können, ohne Schäden in der Natur zu verursachen.

3. c) Ist sichergestellt, dass an Silvester keine Feuerwerkskörper an der 
Gipfelstation der Kampenwand abgebrannt werden?

Grundsätzlich ist das Zünden von Feuerwerkskörpern durch Privatpersonen nicht 
anzeigepflichtig und wird daher auch nicht in der gegenständlichen Bau- und Be-
triebsgenehmigung vom 24.06.2022 geregelt. Pyrotechnische Feuerwerke müssen 
demgegenüber angemeldet und im Rahmen einer Einzelfallentscheidung genehmigt 
werden.

4. a) Wie ist die Erschließung der Kampenwandbahn durch den ÖPNV ge-
währleistet?

4. b) Ist sichergestellt, dass die Kapazitätserweiterung nicht auschließ-
lich über den motorisierten Individualverkehr erreicht wird?

Die Fragen 4 a und 4 b werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
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Auf der Schiene ist der im Zentrum der Gemeinde Aschau im Chiemgau liegende 
Bahnhof über die Züge von DB Regio in der Regel einmal pro Stunde vom Nah- und 
Fernverkehrsbahnhof Prien am Chiemsee aus angeschlossen. Diese verkehren von 
ca. sechs Uhr bis Mitternacht.

Aufgabenträger für die Planung und Durchführung des allgemeinen ÖPNV mit Bus-
sen sind die Landkreise. Die Kampenwandbahn in Aschau, Ortsteil Hohenaschau, 
wird über die Haltestelle „Schloßeinkehr/Kampenwand“ der Buslinien des Verkehrs-
unternehmens Reiter und des RVO

 – 9496 ganzjährig: Rosenheim – Frasdorf – Aschau
 – 9502 Oktober – Mai: Sachrang – Aschau – Bernau
 – 9502 Mai – Oktober: Oberaudorf – Niederndorf (Tirol) – Sachrang – 

Aschau – Bernau

erschlossen. Diese Haltestelle befindet sich in ca. 200 Meter Entfernung zur Berg-
bahn auf der Kampenwandstraße. Beide Buslinien verkehren ganzjährig von Montag 
bis Samstag, wobei die Linie 9502 in der Sommersaison an Samstagen und Sonn- 
und Feiertagen mit vier Kurspaaren verkehrt. Zusätzlich zu den Buslinien verkehrt seit 
01.05.2022 der On-Demand-Verkehr „Rosi“ mit ganzjährig täglicher Bedienung von 
morgens bis abends bzw. am Freitag/Samstag bis drei Uhr und Samstag/Sonntag bis 
fünf Uhr morgens. Des Weiteren gibt es in Anlehnung an den Nahverkehrsplan Über-
legungen, mittelfristig den Fahrplan auf der Linie 9502 ganzjährig, insbesondere am 
Wochenende zu verdichten (Zwei-Stunden-Takt). 
In diesem Rahmen ist die ÖPNV-Anbindung gesichert. 

5. a) Wie sehen die Planungen bezüglich des stark steigenden Mountain-
bikebetriebes durch die erhöhten Kapazitäten aus?

Eine Mitnahme von Mountainbikes mit der Seilbahn ist gemäß Bau- und Betriebs-
genehmigung verboten. Auf eine E-Bike-Ladestation im Bergbereich ist außerdem 
zu verzichten.

5. b) Sind entsprechende Wege- und Fahrzeitkonzepte geplant, um die 
Schäden und Konflikte zu minimieren?

Derartige Konzepte sind im Rahmen des spätestens mit Beendigung der Baumaß-
nahme noch zu erstellenden Besucherlenkungskonzeptes zu konkretisieren (siehe 
auch Antwort zu Frage 3 a).

6. a) Welche Rodungen an Naturwaldflächen sind geplant?

Keine.

6. b) Wie sollen diese Rodungen kompensiert werden?

Siehe Antwort zu Frage 6 a.
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7. a) Hält die Staatsregierung wirkungsvollere Maßnahmen zur Ver-
meidung von Vogelschlag an den Panoramafenstern der Bergstation 
für erforderlich, da die bisher geplanten Greifvogelsilhouetten un-
zureichend sind?

An vogelschlaggefährdeten Stellen (z. B. großflächigen Glasfronten an der Berg-
station) ist gemäß Bau- und Betriebsgenehmigung hoch wirksamer Vogelschutz ge-
mäß dem Stand der Technik zu verwenden. Die ökologische Baubegleitung stimmt 
die entsprechenden Schutzmaßnahmen mit der unteren Naturschutzbehörde ab. Das 
Aufkleben von Greifvogelsilhouetten wird hierbei als unzureichend beurteilt.

7. b) Wie beurteilt die Staatsregierung die Beleuchtung der Stützen, Ge-
bäude und Wege im Hinblick auf den Insektenschutz, dem durch die 
Änderung des Naturschutzgesetzes mehr Bedeutung zugemessen 
wurde?

Auf eine Beleuchtung der Bahn (einschließlich der Bergstation) außerhalb der Bau- 
und Betriebszeiten einschließlich der im Bescheid vom 24.06.2022 vorgesehenen 
Ausnahmen ist gemäß Bau- und Betriebsgenehmigung zu verzichten. Während der 
Bau- und Betriebszeiten der Bahn ist die Beleuchtung zum Schutz nachtaktiver Insek-
ten und zur Vermeidung von Störungen von Gebäudebrütern und Fledermäusen auf 
das für den Betrieb unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Um eine Abstrahlung 
zu vermeiden, sind nach unten strahlende Leuchten zu verwenden. Beim Einsatz von 
Leuchtmitteln im Außenbereich ist darauf zu achten, dass diese gemäß dem Stand 
der Technik den größtmöglichen Schutz für Insekten und nachtaktive Tiere bieten 
(z. B. durch Einhausung, Farbtemperatur, niedrige Oberflächentemperatur, Abstrahl-
winkel). Die Beleuchtung der Bahn alleine zum Zwecke der Werbung ist zu unter-
lassen.

8. a) Welche staatlichen Fördermittel wurden zur Modernisierung der 
Kampenwandbahn beantragt?

Gemäß dem der Regierung von Oberbayern vorliegenden Antrag wurde für die Mo-
dernisierung der Kampenwandbahn ein Investitionszuschuss in Höhe von zehn Mio. 
Euro beantragt.

8. b) An welche Auflagen sind die staatlichen Fördermittel gebunden?

Der Förderantrag der Kampenwandseilbahn GmbH wurde noch nicht bewilligt. Fest-
zuhalten ist, dass für die Bewilligung einer Zuwendung die Fördervoraussetzungen 
der Richtlinien zur Förderung von Seilbahnen und Nebenanlagen in kleinen Ski-
gebieten erfüllt werden müssen. Unabdingbare Voraussetzung ist hier, dass keine 
öffentlich-rechtlichen Hindernisse dem Vorhaben entgegenstehen und es mit den Be-
langen des Umweltschutzes sowie der Raumordnung, insbesondere dem Alpenplan 
und dem Regionalplan in Einklang steht.

Zudem ergeht ein Bewilligungsbescheid vorbehaltlich der seilbahnrechtlichen Ge-
nehmigung der Anlagen, was bedeutet, dass die technische Aufsichtsbehörde (Re-
gierung von Oberbayern) der Betriebseröffnung nach Art. 17 Bayerisches Eisenbahn- 
und Seilbahngesetz (BayESG) zustimmen muss. Darüber hinaus setzt die Auszahlung 
der Zuwendung eine rechtskräftige Bau- und Betriebsgenehmigung sowie die Ge-
nehmigung der technischen Planung nach Art. 16 BayESG voraus.
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Anlage

Artenliste aus dem Anhang sAP
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/ sitzungen 
zur Verfügung.
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